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Unit
HEK € UVP €

CARE LINE
106 7045953283523 5582800 eco care Textile Wash 250ml Care 6 6,50 €          13,00 € 
106 7045953283561 5582810 eco care Textile Wash refill 1000ml Care 1 17,50 €        35,00 € 
106 7045953283554 5582809 eco care Textile Wash 40ml Care 40 1,50 €          3,00 € 
107 7045953283721 5582850 eco care Reactivator Syntethic Base Layer 250ml Care 6 6,50 €          13,00 € 
108 7045953283530 5582801 eco care Wool Wash 250ml Care 6 6,50 €          13,00 € 
109 7045953283547 5582802 eco care Down Wash 250ml Care 6 6,50 €          13,00 € 
110 7045953283660 5582840 care Textile Water Proof Pro 250ml Care 6 7,00 €          14,00 € 
111 7045953283837 5582880 care Duo Pack / Textile Wash & Textile Water Proof P Care 6 12,00 €        24,00 € 
112 7045953283592 5582820 eco care Textile Water Proof 500ml Care 6 10,00 €        20,00 € 
112 7045953283899 5582830 eco care Textile Water Proof refill 1000ml Care 6 17,50 €        35,00 € 
113 7045953283639 5582825 eco care Wash - In Water Proof 250 ml Care 6 7,00 €          14,00 € 
114 7045953283684 5582841 care Shoe Water Proof Pro 250ml Care 6 7,00 €          14,00 € 
115 7045953283615 5582821 eco care Shoe Water Proof 500ml Care 6 10,00 €        20,00 € 
115 7045953283646 5582831 eco care Shoe Water Proof refill 1000ml Care 1 17,50 €        35,00 € 
116 7045953283813 5582870 eco care Leather Wax 75ml Care 6 4,50 €          9,00 € 
116 7045953283820 5582871 eco care Leather Balm 70g Care 6 6,00 €          12,00 € 
117 7045953283752 5582860 eco care Shoe Fresh 150ml Care 6 6,50 €          13,00 € 
118 7045953283707 5582842 care Equipment Water Proof Pro 500ml Care 6 10,00 €        20,00 € 
119 7045953283776 5582861 eco care Equipment Fresh 500ml Care 6 10,00 €        20,00 € 
119 7045953283790 5582862 eco care Equipment Fresh refill 1000ml Care 1 17,50 €        35,00 € 

w/o fig. 7045953283868 5582750 Care Textile POS Display Small DE Care 1 4,00 €          8,00 € 
w/o fig. 7045953283844 5582751 Care  POS Display Big DE Care 1 65,00 €        130,00 €                
w/o fig. 7045953283851 5582752 Care Shoe POS Display Small DE Care 1 4,00 €          8,00 € 



Sämtliche Angaben vorbehaltlich etwaiger Druckfehler

EINKAUFSKONDITIONEN
1. Preise

In Euro
Die Einkaufspreise verstehen sich exklusive der MwSt.
Die unverbindlichen Verkaufspreise verstehen sich inklusive der MwSt.
2. Lieferbedingungen

Saisonbestellungen: Lieferung frei Haus.

Nachbestellungen: Bestellungen mit einem Mindestbestellwert von EURO 300,– netto 
erfolgen frei Haus. Für Bestellungen mit einem niedrigeren Auftragsvolumen 
wird von uns Porto verrechnet; bei einem Auftragswert unter EURO 100,–

netto/inklusive MwSt. wird ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
1. Verkaufsbedingungen

1.1	 Wir verkaufen ausschließlich zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen. Abweichungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, gelten 
nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

1.2	 Unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen widersprechende Einkaufsbedin-
gungen sind unwirksam; wir widersprechen ihnen hiermit ausdrücklich.

1.3	 Aufträge sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie innerhalb einer Frist von 
14 Tagen nach Auftragseingang von uns schriftlich bestätigt werden. Aus-
schließlich unsere Auftragsbestätigung ist für den Vertragsinhalt maßgebend.

2. Lieferung

2.1.	 Nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachliefe-
rungsfrist von der Dauer der Lieferfrist, längstens jedoch von 21 Tagen in Lauf 
gesetzt. Frühestens mit Ablauf der Nachfrist können wir in Verzug gesetzt 
werden.

2.2	 Bei Verzug oder von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung aufgrund 
groben Verschuldens beschränken sich Ihre Rechte darauf, sich entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zu lösen. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. 
Soweit Ansprüche von Nichtkaufleuten nicht wirksam ausgeschlossen wer-
den können, sind sie auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens und die 
Auftragssumme beschränkt.

2.3	 Unvorhergesehene Ereignisse, die uns die Erfüllung unserer Lieferpflicht 
technisch oder wirtschaftlich unmöglich machen oder erschweren und die wir 
nicht zu vertreten haben, berechtigen uns, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten oder unsere Lieferung angemessen hinauszuschieben, ohne 
dass der Käufer Anspruch auf Schadenersatz oder Nachlieferung stellen kann. 
Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.

2.4	 Geraten Sie länger als 10 Werktage in Annahmeverzug, so sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag ohne weitere Anmahnungen berechtigt. Sind Sie in 
Zahlungsverzug, so genügt ein wörtliches Angebot, um den Annahmeverzug 
auszulösen. Neben der Erstattung von Transportkosten und vorbehaltlich 
weitergehender Schadenersatzansprüche können wir nach Vertragsrücktritt 
einen pauschalen Schaden in Höhe von 30 % der Auftragssumme geltend 
machen. Ihnen wird jedoch nicht der Nachweis abgeschnitten, dass kein 
Schaden oder ein geringerer als die Pauschale entstand.

2.5	 Technische Angaben und Beschreibungen des Liefergegenstandes sind unver-
bindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor, soweit sie für Sie zu-
mutbar sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns das Eigentum und die ausschließlichen Urheberrechte vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen 
oder wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben.

3. Haftung

3.1	 Wir haften nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von
uns oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Das gilt auch für Schäden aus 
Vertragsverletzungen, aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsver-
handlungen und für Schäden aus unerlaubter Handlung.

3.2	 Unsere Schadenersatzpflicht beschränkt sich auf den unmittelbaren Schaden 
und ist begrenzt durch die Höhe des Auftragswertes. Für mittelbare Schäden 
und Mangelfolgeschäden haften wir nicht.

4. Gewährleistung

4.1	 Reklamationen für erkennbare Mängel müssen innerhalb einer Ausschlussfrist
von 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Andernfalls tritt Rechtsverlust 
im Sinn des § 377 UGB ein. Das gleiche gilt, wenn sich ein von Anfang an

vorhandener, aber nicht erkennbarer Mangel erst später zeigt.

4.2	 Bei Mängeln beschränken sich Ihre Ansprüche nach unserer Wahl auf Ersatz-
lieferung oder Nachbesserung. Schlägt die Ersatzlieferung der Nachbesserung 
fehl, so können Sie wandeln oder mindern, wobei weitergehende Ansprüche 
ausgeschlossen sind.

4.3	 Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Schäden infolge natürlicher 
Abnutzung, bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder sonstiger natürlicher 
Einflüsse.

4.4	 Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens innerhalb von 6 Monaten 
nach der Ablieferung (vereinbarte Fristverkürzung gemäß §933 Abs 1 ABGB).

5. Preisvorbehalt

5.1	 Wir behalten uns Preiserhöhungen vor, wenn die Lieferung später als 4 Monate 
nach Vertragsabschluss erfolgt. 

5.2	 Die Verpackung wird nach dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit nach eigenem 
Ermessen ausgewählt. Die Rücksendung der Transportverpackungen sind
grundsätzlich portofrei abzufertigen. Abmachungen oder Belastungen über 
die Entsorgung gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden.

6. Zahlungsbedingungen

6. 1	 Wir behalten uns im einzelnen vor, Wechsel hereinzunehmen. Gegebenenfalls
haben Sie Wechselspesen zu tragen, ebenso die Akkreditivspesen. 

6.2	 Sie sind nicht berechtigt, mit Gegenforderungen aufzurechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, die Gegenforderung 
ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

6.3	 Sind Sie mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder entstehen nach Vertrags-
abschluss begründete Zweifel an Ihrer Zahlungsfähigkeit, sind wir berechtigt, 
Vorauskasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz für 
bereits gemachte Aufwendungen zu fordern.

6.4	 Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen 
und -kosten sind wir zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden 
Vertrag verpflichtet.

6.5	 Bei Zahlungsverzug können wir vorbehaltlich weiteren Verzugsschadens 
Verzugszinsen in Höhe von 6 % über dem Basiszinssatz verlangen. Kommen 
Sie mit einer Zahlung in Verzug, sind sämtliche offenenen Rechnungen unter 
Wegfall des Zahlungszieles sofort fällig.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1	 Unsere Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Sie darf
weder verpfändet noch sicherungsübereignet werden. 

7.2	 Bis auf Widerruf darf unsere Ware entsprechend dem Vertragszweck verarbei-
tet und weiterveräußert werden. Bei Vermischung oder Verarbeitung erstreckt 
sich unser Eigentumsvorbehalt anteilmäßig auf das Eigentum an der neuen 
Sache. Beim Weiterverkauf tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung bis 
zur Höhe unserer Forderung einschließlich Verzugszinsen und Rechtsverfol-
gungskosten. Die Kaufpreisforderung wird hiermit an uns abgetreten.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

8.1	 Erfüllungsort – auch bei Verkauf – ist Steyr/Österreich.

8.2	 Für sämtliche Streitigkeiten ist der ausschließliche Gerichtsstand Steyr/Öster-
reich.

9. Rechtswahl

9.1	 Es gilt ausschließlich Österreichisches Recht.

10. Datenschutz

10.1	 Wir verwenden personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den weiteren geltenden Daten-
schutzvorschriften.

AGB
Mountain Sports Group Austria GmbH

Stand 1. Juni 2024

MOUNTAIN SPORTS GROUP AUSTRIA GmbH
Neubaustraße 15, A-4400 Steyr

Tel. +43 (0)7252 460 51 10, Fax +43 (0)7252 460 51 90 
office@mountainsportsgroup.at

www.mountainsportsgroup.at



Verkaufs- und Lieferbedingungen  

Brav Germany GmbH | Stand AGB: 16.06.2020  

1. Allgemeine Bedingungen

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; Bedingungen

des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten

ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere

Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis

entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen

abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den

Besteller vorbehaltlos ausführen. Allgemeine Geschäftsbedingungen

des Bestellers finden keine Anwendung, selbst dann nicht, wenn der

Besteller auf solche verweist. 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige

Bestellungen. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber

Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend.

(2) Ein Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung schriftlich

bestätigen. 

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 

Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies

gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“

bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller 

unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

3. Auftragsbestätigung 

(1) Maßgeblich für Inhalt und Umfang der Leistung ist allein der 

Wortlaut der Auftragsbestätigung einschließlich dieser Verkaufs- und

Lieferbedingungen. 

(2) Zeichnungen, Ablichtungen, Maße, Gewichte oder sonstige

Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich

vereinbart wird. 

(3) Soweit der Besteller die Ware noch nicht weiterveräußert hat,

behalten wir uns das Recht zu Modelländerungen und -

verbesserungen vor. Das gilt nicht, wenn die Änderungen für den 

Besteller unzumutbar sind, insbesondere, wenn die 

Kundenbeziehungen zu den Endabnehmern beeinträchtigt oder die 

Absatzmöglichkeiten des Bestellers gefährdet werden. Der Besteller

wird über die Änderung unverzüglich informiert. 

4. Preise 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,

gelten unsere Preise „ab Werk“, einschließlich Verpackung und

gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist

der Kaufpreis netto innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur

Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Besteller in Verzug,

ohne dass es einer Mahnung bedarf. 

(3) Für den Fall, dass eine Ratenzahlung vereinbart worden ist, wird

diese widerrufen, sobald der Besteller eine Rate nicht bezahlt oder 

aber eine getätigte Lastschrift zurückgebucht wird. Auch wenn 

Ratenzahlung gewährt wird, bedeutet dies keine Stundung des

geschuldeten Betrages. Ab dem Verzug fallen daher die gesetzlichen

Zinsen an. 

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind, unbestritten 

oder von uns anerkannt sind, soweit es sich nicht um gegenseitig

voneinander abhängige Ansprüche handelt. Außerdem ist er zur

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(5) Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks anzunehmen. 

Nehmen wir jedoch in Einzelfällen Wechsel an, so gehen etwaige

Diskont- und Einziehungsspesen zu Lasten des Bestellers. 

(6) Tritt Zahlungsverzug ein, wird eine Warenkreditversicherung

gekündigt oder eine Lastschrift nicht eingelöst, so sind wir berechtigt, 

den Besteller von weiteren Lieferungen, auch wenn Sie bereits 

bestätigt worden sind, auszuschließen und ein entsprechendes 

Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Ferner sind wir dazu

berechtigt nach dem Ablauf einer angemessenen Frist (14 Tage) von 

sämtlichen mit dem Besteller geschlossenen Verträgen 

zurückzutreten. 

5. Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die

Abklärung aller technischen Fragen voraus. 

(2) Bei vorübergehenden Leistungshindernissen, die wir nicht zu 

vertreten haben („höhere Gewalt“, insbesondere Krieg und 

kriegsähnliche Zustände, Naturkatastrophen, Sabotage, Pandemien, 

Epidemien oder Seuchen, nicht rechtzeitige Selbstbelieferung) sind

wir für die Dauer des Vorliegens des Hindernisses von der Pflicht zur 

Leistung befreit. In diesen Fällen entfällt auch die Pflicht des 

Bestellers, die Gegenleistung zu erbringen. Können wir die Leistung 

nicht innerhalb von acht Wochen erbringen, ist der Besteller zum 

Rücktritt berechtigt. Weitergehende gesetzliche Ansprüche des 

Bestellers bleiben unberührt.  

6. Versand und Gefahrübergang

(1) Sofern keine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, ist

Lieferung ab Werk vereinbart. Der Versand erfolgt ausschließlich auf

Rechnung des Bestellers. Der Besteller trägt die Transportkosten ab

Lager und die Kosten einer ggf. vom Besteller gewünschten

Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und

sonstige öffentliche Abgaben trägt der Besteller. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den 

Besteller über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im 

Verzug der Annahme ist. Beim Versendungskauf geht jedoch die

Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 

Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst

zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt

über. 

(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Besteller

zumutbar ist. 

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist

unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

7. Mängelgewährleistung 

(1) Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er 

seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 

HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später 

ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu

machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 

sieben Kalendertagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige 

Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser 

Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche

Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von 

sieben Kalendertagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch 

hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 

Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder

Mängelanzeige, gilt die Ware als genehmigt. 

(2) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen 

Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 

vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter

Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. 

Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 

angemessener Frist zu geben. Rückgriffs-Ansprüche bleiben von

vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

(3) Mängelansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten ab

Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses

nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. 

8. Haftung

(1) Wir haften nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Für einfache Fahrlässigkeit 

haften wir nur im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers der 

Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung für die Erreichung des

Ziels des Vertrages erforderlich ist oder die eine Durchführung des 

Vertrages erst ermöglichen. Im Falle der leicht fahrlässigen 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir bis zur Höhe des 

vertragstypischen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren

Schadens. 

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch

zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9. Mindermengenzuschlag 

Bei Bestellungen unter € 150 wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe 

von € 7,50 auf den Rechnungsgesamtbetrag aufgeschlagen.  

10. Rücktritt vom Vertrag 

Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn der Besteller falsche 

Angaben über seine Kreditwürdigkeit macht und sich die Angabe auf 

eine für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit bedeutungsvolle 

Tatsache bezieht oder die Kreditwürdigkeit entfällt (Nichteinlösung 

fälliger Schecks, Antrag auf Abgabe eidesstattlicher Versicherung) 

bzw. über das Vermögen des Bestellers Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens gestellt wird. Ebenso können wir vom Vertrag 

zurücktreten, wenn eine von uns abgeschlossene Warenversicherung 

im Hinblick auf den betroffenen Kunden die Deckung aufhebt oder 

aber im Fall einer Lastschriftvereinbarung Rücklastschriften, gleich 

aus welchem Grund auftreten.  

11. Eigentumsvorbehalte

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang

aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 

Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach

Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 

Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers –

abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln;

insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-

, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 

sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig

durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 

Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage 

gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage

ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage

gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns 

entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 

Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle

Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) 

unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 

seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, 

ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden

ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach 

der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 

einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 

und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 

dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die 

abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 

zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 

mitteilt. 

(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf

Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare 

Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 

als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns. 

12. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Regelung soll 

durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlichen Erfolg 

dem unwirksamen möglichst nahekommt.  

13. Änderung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

(1) Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen aus wichtigen Gründen, insbesondere bei 

Veränderungen der Rechtslage oder der Marktgegebenheiten, auch 

während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses unter 

Berücksichtigung der Interessen des Bestellers mit Wirkung für die 

Zukunft zu ändern oder anzupassen. Die geänderten AGB werden 

dem Besteller in Textform übermittelt. Widerspricht der Besteller der 

Änderung nicht innerhalb von sechs Wochen ab Zugang, gelten die 

geänderten AGB als vereinbart.  Das gilt nur, wenn wir bei 

Übermittlung der AGB ausdrücklich auf die Widerspruchsmöglichkeit 

und die Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs hinweisen. Dieser 

Änderungsmechanismus gilt nicht für Änderungen der vertraglichen 

Hauptleistungspflichten der Parteien. 

(2) Unbeschadet der Regelung in Absatz (1) bedürfen Änderungen 

des Vertrages der Schriftform. Das gilt auch für das

Schriftformerfordernis selbst. 

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

(1) Als Gerichtsstand gilt unser Geschäftssitz; wir sind jedoch

berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu

verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung

des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 



MOUNTAIN SPORTS GROUP AUSTRIA

Kontakt 

ÖSTERREICH / STEYR 
Mountain Sports Group Austria GmbH 
Rechnung / Lieferung 
Neubaustraße 15 

4400 Steyr 

T +43 (0)7252 460 51 10 

office@mountainsportsgroup.at 

www.mountainsportsgroup.at 

SCHWEIZ/ ALTSTÄTTEN 
Headoffice 
TOKO-SWIX SPORT AG 
Industriestraße 4 

9450 Altstätten 

Tel +41 71 757 73 73 

info@toko.ch 

www.toko.ch 

DEUTSCHLAND/ PUCHHEIM 
Rechnung / Lieferung 
BRAV GERMANY GMBH 
Junkerstraße 1 

82178 Puchheim 

info@swixsport.de 

www.toko.ch 
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